
Bekanntmachung des Wasserwerks 
 

- Austausch der Wasserzähler - 
 

Infolge der gesetzlichen Befristung der Eichzeit der Wasserzählereinrichtungen (Wasseruhr) müssen 
die Zähler alle sechs Jahre ausgetauscht werden. Dieser Austausch verursacht dem Anschlussnehmer 
keine Kosten. 
 
Allerdings ist es insbesondere bei älteren Hausanschlüssen erfahrungsgemäß regelmäßig der Fall, 
dass diese zum einen hinsichtlich der Armaturen (Hauptabsperrventil, Rückflussverhinderer, 
Wasserzählerplatte, Mauerwerksdurchführung, etc.) und zum anderen hinsichtlich der Anschlussleitung 
selbst - vereinzelt liegt noch eine verzinkte Stahlleitung; veraltete PE-Leitungen - den heute gültigen 
technischen und hygienischen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Sie sind daher - falls erforderlich 
- umzubauen bzw. zu erneuern. 
Die Kosten für diese Erweiterungen, Umrüstarbeiten und die gegebenenfalls erforderliche Erneuerung 
von Anschlussleitungen im privaten Grundstücksbereich werden grundsätzlich vom Wasserwerk 
übernommen. Hiervon ist allerdings die Mauerdurchführung ausgenommen. Diese Kosten sind von 
Seiten der Anschlussnehmer zu tragen. Falls erforderlich werden diese Arbeiten in Absprache mit dem 
Grundstückseigentümer vom Wasserwerk beauftragt. 
 

Wie ein diesen Anforderungen genügender Trinkwasserhausanschluss zu installieren ist, kann 
nachfolgender Skizze entnommen werden. 
 

 
Skizze (Foto mit Beschriftung/Erläuterung) Wasserzähleranlage 

 

1. Mauerwerksdurchführung 
 

2. Hauptabsperrarmatur/ Kugelhahn  
 

3. Wasserzähler/ Wasseruhr  
 

4. Wasserzählerbügel  
 

5. Absperrarmatur mit Rückflussverhinderer  
 

6. Rückspülbarer Trinkwasserfilter  
 

 
Neben den turnusbedingten Zählerwechsel durch die Firma AQUAMETER, Ensdorf/Saar, sind parallel 
auch die Mitarbeiter des Wasserwerks mit den Austauscharbeiten der Wasserzähler beauftragt. Die 
Mitarbeiter sind angewiesen, darauf zu achten, dass die rechtlichen Bestimmungen über die 
einwandfreie Installation der gesamten Wasserzähleranlage eingehalten werden. 
 

Darüber hinaus wird dringend empfohlen, einen Wasserfilter einbauen zu lassen, damit Partikel, die 
eventuell im Wasser enthalten sein können und sich dort auch nicht in Gänze verhindern lassen, 
zurückgehalten werden. Damit ist gewährleistet, dass Hausinstallationen vor Lochfraß durch das 
Eindringen von Feststoffpartikeln geschützt werden und die Funktion von Armaturen erhalten bleiben. 
Die Kosten für den Filter incl. Einbau werden Ihnen vom Installationsunternehmen unmittelbar in 
Rechnung gestellt. 
 

Wir bitten alle Anschlussnehmer um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. Sie sind 
unumgänglich zum Schutz aller Verbraucher, damit Trinkwasser - als wichtigstes Lebensmittel - ständig 
in ausreichender Menge und einwandfreier Qualität zur Verfügung gestellt werden kann. 
Bei Fragen oder Schwierigkeiten stehen Ihnen die Mitarbeiter des Wasserwerkes gerne zur Verfügung. 
Telefonisch sind wir unter der Nr. 06502/407-1701,1704 oder 1711 zu erreichen. 
 
Verbandsgemeindewerke Schweich 


